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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1993

Norm

StGB §51

StGB §53 Abs3

Rechtssatz

Es erübrigt sich, in jedem Einzelfall bei Erteilung der Weisung ausdrücklich Dienste erniedrigender oder ekelerregender

Art auszunehmen, weil solche stets unzumutbare Eingri6e in die Persönlichkeitsrechte des Rechtsbrechers darstellen.

Die Verweigerung ihrer Ausführung kann daher, weil nicht auf bösen Willen zurückzuführen, auch keinen

Widerrufsgrund bilden (vgl § 53 Abs 3 StGB).
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